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Stadt Dormagen 

Amt für Kinder, Jugend, Familien  

und Schule  

Förderung und Planung 

41538 Dormagen 

 

 

Verwendungsnachweis zur Gewährung eines Zuschusses gemäß Stadtjugendplan  

Position 3: Anschaffungen 

 

1. Angaben zum Träger / Antragsteller 

Name des Trägers   

Anschrift 
 

 

Ansprechperson  

Telefon / E-Mail  

 

2. Angaben zur Maßnahme 

Bezeichnung der Maßnahme   

Bewilligungsbescheid vom   

Bewilligter Zuschuss  

 

3. Verwendung der Mittel 

Kurze Beschreibung, wofür der Zuschuss verwendet wurde (ggfs. Anlage beifügen): 

 

 

 

 

4. Kostenaufstellung (Eigene Aufstellung als Anlage möglich) 

Beleg-Nr. Zahlungsempfänger / 

Firma 

Art der Leistung / 

Anschaffung 

Rechnungs- 

betrag (€) 
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5. Kostenübersicht   

Gesamtkosten der Maßnahme € 

Abzüglich weiterer Mittel z.B. Landes-/Bundesmittel, 

Spenden, etc. ohne städtischen Zuschuss 
€ 

Verbleibende Restkosten € 

 

 

6. Erklärung des Trägers 

Der Träger erklärt, dass: 
 die Angaben im Verwendungsnachweis vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 

wurden, 
 der Zuschuss ausschließlich für den bewilligten Zweck und entsprechend den Richtlinien 

des Stadtjugendplanes Dormagen verwendet wurde, 
 die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert war, vorrangige Fördermittel beantragt 

wurden und keine Doppelfinanzierung erfolgt ist, 
 die Richtlinien des Stadtjugendplanes Dormagen eingehalten wurden, 
 die Stadt Dormagen berechtigt ist, Prüfungen vor Ort durchzuführen, 
 zweckwidrig verwendete Mittel zurückzuzahlen sind. 
 Die Förderung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt Dormagen ohne Rechtsanspruch, 

im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

  

Ort, Datum Unterschrift des Trägers 

 


